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bettest« » die Regelung de» » erdrauchs von «roh^ reide
bei den Selbstversorgern«. deren Perkehr mit den Mühle«.

Auf Grund der §§ 47 und 48 der Bekanntmachung über
die Regelung des Verkehrs mit Brotgetreide und Mehl aus
dem Erntejihr 1915 vom 28. Juni 1915 (R . G. Bl . S.
3631) und in Ergänzung der Bundesratsverordnung vom
L8./29 . Juni 1916 (R . G. Bl . S . 613) wird unter Aufheb¬
ung der Verordnungen des Kreisausschusses vom 12. Juli
1915 mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten
in Wiesbaden für den Kreis St . Goarshausen folgendes
angeordnet:

§ 1. Die Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , ine
vo» der ihnen im § 6 Abs. 1 Ziffer A der Bundesratsver¬
ordnung vom 28 . Juni v. I . gewährten Befugnis Gebrauch
machen und sich und ihre Angehörigen mit ihrem eigenen
Brotgetreide ernähren wollen , haben aus ihren Beständen
aus Brotgetreide das zur Frühjahrsbestellung erforderliche
Saatgut und die Rücklage für den Selbstverbrauch gesondert
aufzubewahren . Als Rücklage für den Selbstverbrauch sind
vom 15. August ds . Js . ab wieder 9 Kg. Brotgetreide auf
den Kopf und Monat für die Zeit bis zum 15. September
f. Js . anznsetzen. — Diejenige Getreidemenge, welche ein
Selbstversorger für den Kopf seiner Wirtschaftsangehörigen
säe die Zeit vom 15. August bis zum ZL- September k. IS.
insgesamt zurückbehalten darf , beträgt Fei Zugrundelegung
von 9 Kg. für den Monat , insgesamt "117 Kg.

§ 2. Alle Aenderungen in der Zahl der in Betracht kom¬
menden Angehörigen ihrer Wirtschaft — einschl. des Ge¬
sindes und Naturalberechtigter , insbesondere Altenteiler
und Arbeiter , welche kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn
Getreide oder Mehl zu beanspruchen haben — sind stets bin
neu 3 Tagen der Polizeiverwaltung anzuzeigen.

§ 3. Wer Brotgetreide vermahlen lassen will , hat sich
bei der Ortspolizeibehörde einen Mahlschein nach dem vor¬
geschriebenen Muster ausstellen zu lassen und ihn bei Er¬
teilung eines neuen Mahlscheines an diese zurückzugeben.
Der Mahlschein, welcher höchstens für den Bedarf zweier
Monate erteilt werden darf , muß auf eine genau bestimmte
Menge von Roggen oder von Weizen oder von beiden Ge¬
treidearten lauten . Dem Besitzer die Auswahl der Getreide¬
art zu überlassen (50 Kg. Roggen oder Weizen) ist unstatt¬
haft . Ueber die ausgestellten Mahlscheine haben die Aus¬
gabestellen ein Verzeichnis zu ftihren.

§ 4 . Die Mühlenunternehmer dürfen Brotgetreide nur
-egen Uebergabe des Mahlscheines entgegennehmen und
mahlen . Die Mühlen haben auf dem Mahlscheine zu be¬
scheinigen, wieviel Mehl (Roggen und Weizenmehl) sowie
Kleie geliefert wurde.

§ 5. Das Selbstversorgergetreide ist in dem vollen Ge¬
wichte, welches der Mahlschein anzeigt, auf einmal in die
Mühle zu bringen . Das Liefern dieses Getreides in Raten
ist unstatthaft . Es darf sich in der Mühle kein Roggen oder
Weizen von Selbstversorgern ohne Mahlscheine befinden.

Das Nachliesern der ' Mahlscheine ist nnstatthaft.
§ 6. Das Ausmahlen des Getreides darf **:•- gegen ba¬

ren Mahllohn erfolgen . Ein Ausgleich in Naturalien an¬
statt des baren Mahllohnes ist verboten.

§ 7. Die Mihlenunternrhmer sind verpflichtet, ein«
Mahlliste über alle von ihnen gemäß § 6 ausgeführten Auf
trüge zu führen und täglich nachzutragen.

Die Mahlliste muß enthalten:
1. Laufende Nummer,
2. Tag der Ablieferung,
3. und 4. Name und Wohnort des Selbstversorgers,
5 Gewicht des abgelieferten Brotgetreides nach Kg./
6 . Gewicht des übergegebenen Mehles nach Kg.,
r>- Gewicht der über gegebenen Klei « nach Kg.

Die Polizeiorgane sowie die vom Kreise ernannt ««
Kontrolleure und Sachverständigen sind befugt, die MaM-
liüen sowie 'die Bücher der Mahlunternehmer einzusehe» .

§ 8. Gerstengetreide , welches mit anderem Getreide der
Selbstversorger in die Mühle gebracht wird , darf nicht z«m
Roggen geschüttet werden, sondern muß getrennt gesesst

andernfalls es bei der Gewichtskontrolle als Brotgp-
treide mit anzurechnen ist. Ebenso ist das aus Gerste e»-
wahlene Mehl dem Selbstversorger getrennt von Roggen-
und Weizenmehl zu liefern.
„ § 9. In der Mühle sind Roggen, Weizen, Gerste mch
vafer getrennt zu stellen. Jeder in der Mühle befindliche
mit Getreide gefüllte Sack, muß mit einem Anhängezettel

versehen sein, aus welchem Name und Wohnort des Be¬
sitzers des Getreides , sowie die Art des letzteren nebst fernem
Gewicht deutlich vermerkt sein mutz.

§ io . Jeder Mühlenunternehmer hat alles von SetbGa
Versorgern gelieferte Brotgetreide bis zu dem Derhältmß
auszumahlen , welches vom Kreisausschuh für ferne Mühl«
festgesetzt ist. . Eine geringere Ausmahlung ist strengsten»
untersagt . Wird offenbar minderwertiges Getrerde gelr»-
fert , um es ohne Mahlschein mahlen zu lassen, so hŝ s ^ *>*r
Müller zurückzuweisen. Dieses ist an das Krerslager,
Mühle Maus , hier , abzuliefern . Besonders untersagt rst
auch ein Schroten solchen Getreides.

§ 11. Selbstversorger dürfen das ihnen belassene Brot¬
getreide nur in innerhalb des Kreises St . Goarshausen lie¬
genden Mühlen ansmahlen lassen.

8 12 Die gesondert gehaltenen Vorräte (Saatgut u»d
Rücklage für Selbstverbraucher sind von der Polizeiverwal¬
tung , sowie auch anderen vom Landrat hiermit Beauftrag¬
ten fortlaufend zu beaufsichtigen und erforderlichenfalls
nachzumessen oder nachzuwiegen, damit keine der Vorschrif¬
ten der Bundesratsverordnung widersprechende übermä¬
ßige Verwendung vorgenommen wird.

Sobald sich herausstellt , daß bei einem Selbstversorger
die Vorräte an Saatgut oder diejenigen zur Ernährung
nicht mehr in der noch erforderlichen Menge vorhanden
sind, wird unter Einziehung des etwa noch unverbrauchten
Mahlscheines das zulässige Verbrauchsquantum von 9 Kg.
auf den Kopf und Monat dem Vorrat entsprechend für den
Rest der Versorgungszeit durch Bestimmung des KreG-
ausschustes herabgesetzt. ,

§ 13. Jeder Mühlenbesitzer des Kreises hat ein Stück
dieser Verordnung in seiner Mühle zum öffentlichen Aus¬
hang zu bringen . , .

§ 14. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Be¬
stimmungen werden gemäß § 57 der Bundesratsverord¬
nung vom 28. Juni 1915 bei dem Selbstversorger und Mäk¬
ler mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu 1500 M bestraft . Unzuverlässigkeiten der Müller
können nach § 58 mit Schließung der Mühl « geahndet wer¬
den. Ebenso kann landwirtschaftlichen Unternehmern , drr
sich in der Verwendung ihrer Bestände unzuverlässig erwei¬
sen, das Recht der Selbstversorgung entzogen und es können
seine Bestände dem .Kreiskommunalverband übereignet
werden.

§ 15. Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Ver¬
öffentlichung in Kraft.

St . Goarshausen , den 2. August 1916.
Der Kreisausschutz des Kreises St . Go« sh«»sen.

Der » ersitzende
I . V. gez.: v. Brüning.

Wird wiederholt bekannt gemacht.
St . Goarshausen , den 15. März 1917.

Der Vorsitzende des Kreis «usschuffeS.
Berg,  Geheimer Rrffierungsra:

Bestimmungen für Mühlen.
1. Der Selbstversorger hat zu beanspruchen stir 100 Kg.

Roggen 94 Kg. Roggenmehl , 3 Kg. Abfälle / für 100 Kg.
Weizen 94 % Weizenmehl, 3 Kg. Abfälle.
2 Jeder Selbstversorger hat jeden Sack des Versorgungs¬

getreides mit einem haltbaren Zettel zu vershen, wor¬
auf Name , Ort der Besitzer, sowie das im Sack befind¬
liche Gewicht in Kg. zu vermerken ist. (Untenstehendes
Schema .)

3. Der Müller darf Getreide nur gegen von der Ortsbe¬
hörde ausgestellten Mahlausweis in Empfang nehmen;
hat der Selbstverbraucher noch keinen Mehlausweis , so
ist das Getreide zurückzuweisen. Es darf sich in der
Mühle keinerlei Getreide befinden, worüber sich der Mül¬
ler nicht durch Belag ausweisen kann.

4. Der Mahllohn für Selbstverbraucher darf für 100 Kg-.,
bis 2,40 c« betragen , er muß in bar bezahlt werden ,und
es ist nicht erlaubt , als Bezahlung des Mahllohnes Ge¬
treide oder Mehlprodukte (Molter ) zurückzubehalten.

5. Jeder Müller ist verpflichtet, über seine Müllerei Buch
zu führen . Jeder Mahlausweis ist mit fortlaufender
Nummer , Name , Ort , Getreidegewicht, Mehlgewicht,
Kleiegewicht sind nebeneinander auf eine Zeile im
Mahlbuch zu notieren . (Untenstehendes Schema .) Das
Mahlbuch muß täglich fertig beigetragen sein. . ,

6 . Gerste, wenn sie dem Brotgetreide zugemischt ist, gilt bei j
Kontrolle des Gewichts als Brotgetreide . -

Landmann Karl Göller, Bogel

104 stx Roggen vom 10./8 . 18.

Schema des Mah1b«ches.

Datum
der

Auft
lieferung

1 August 13.

Neme und
Ort
des

Besitzers

Gewicht
und Art

des
Getreides

Anton Maus
Nochern

UV kg
Roggen

Gewicht
des

Mehles

82 kg

Ge¬
wicht
der

Kleie

15  kg

Datum
der
Ab¬

lieferung

1S./8. 16.

Schema des Mahlansweifes.
Der Landwirt . . m • • • - • , •

Haus Nr . . . kann zur Ernährung von . . . Angehörtgen
seiner Wirtschaf! von seinem Brorge reide . . . kg Roggen
Weizen — in der Mühle . >«. .
mahlen lassen. Dos gewonnene Mehl mutz drs zum . . .
.ausreuben.

Ein neuer Matstaus weis kann erst nach Rückgabe dieses
Ausweises erteilt werden

. . den . . . - - l« .
Nr . . . der Konirolle.

Aus der oben angegebenen Menge Brotgetreide sind
kg. Mehl und . . . kg. Kieie gewomirn worden.

Diese Äengen habe ich am . d->m « igenurmer abgeiiefert.
.den . 19 .

. . Müller

An die Herren Bürgermeisterdes Kreises
Bei den mir alljährlich vorzulegenden Berichten über

das Haltekinderwesen sind vielfach unzutreffende Angab ««
aemacht worden . Zudem ich nochmals auf meine Bekannt-
machnng vom 12. Mai 1912, Kreisblatt Nr . 121, hinwetse,
ersuche 'ich in Zukunft in den Listen nur solche Kinder a«
Haltekinder anzugeben, die nicht über 6 Jahre alt sin».
Dabei darf außerdem der Tag , Jahr und Ort der Geburt
des Haltekindes sowie Name des Pflegers nie fehlen.

lieber den Tod eines jeden Haltekindes rst dem Kgl.
Kreisärzte Hierselbst sofort Mitteilung zu machen.

St . Goarshausen , den 15. März 1917
Der Königliche randrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat^
Die Wiederwahl des Winzers Sebastian Hellerbach in

Ehrenthal zunz Bürgermeister der Gemeinde Ehrenthal auf
die gesetzmäßige Amtsdauer von weiteren 8 Jahren ist vo«
mir auf Grund des § 55 der Landgemeindeordung bestä¬
tigt worden.

St . Goarshausen , den 16. März 1917.
Der Königliche Landrat.

Berg,  Geheimer Regierungsrat,_
Die WiederwahlHandwirts Philipp Peter Göller,

in Nochern zum Bürgermeister der Gemeinde Ndcher.n auf
die gesetzmäßige Amtsdauer von weiteren 8 Jahren ist von
mir auf Grund des § 55 der Landgemeindeordnung bestä- ,
tigt worden.

St . Goarshausen , den 17. März 1917..
Der Königliche Landtat.

Berg,  Geheimer Regierüngsrat.

Der devksckie Dagesberickik.
»TB . (Amtlich.) Großes Oe « » tg « artler.

19. März, vormittags:
Westlicher Kriegsschauplatz.

In den letzten Tagen wurde ein Landstrich zwischen der



Lahnsteinev Tageblatt, ttreisblatt für den ttreis §t. Goarshausen.
Gegend von Arras und der Aisue von uns planmäßig ge¬
räumt . Die lang vorbereiteten strategischen Bewegungen
wurden ohne Störung durch den nur zögernd folgenden
Feind durchgeführt. Sicherungen verschleierten durch um¬
sichtiges und hartnäckiges Verhalten das Verlassen der
Stellungen und den Abmarsch der Truppen . In dem auf¬
gegebenen Gebiet sind die dem Feind nützlichen Verkehrs¬
anlagen zerstört worden ; ein Teil der Bevölkerung mit
einem Vorrat an Lebensmitteln für fünf Tage ausgestattet,
wurde zurückgelassen.

Gestern war nahe der Küste, an der Artoisfront und auf
beiden Maasufern die Gefechtstätigkeit lebhaft. Mittags
stürmten Kompagnien oft bewährter Regimenter im Süd-
oftteil des Waldes von Malancourt und am Osthange der
Höhe 304 mehrere französische Grabenlinien in 500 und
800 Meter Breite und führten acht Offiziere und 485 Mann
sowie mehrere Maschinengewehre und Minenwerfer zurück.
Nächtliche Gegenangriffe der Franzosen sind abgewiesen
worden.

Auch am Südhang der Höhe „Toter Mann " brachte
ein Vorstoß von Sturmtrupps mehrere Gefangene ein.

Aus dem Ostufer der Maas scheiterte, wie am Vortage,
früh morgens der Angriff mehrerer französischer Kompag¬
nien nördlich der Chambrette Fe.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Keine besonderen Ereignisse.

Mazedonische Front.
Die Kämpfe zwischen Ochrida- und Prespasee und im

Becken von Monastir wurden gestern fortgesetzt.
In der Seeenge und nordwestlich von Monastir sind

die Franzosen geschlagen worden ; nördlich der Stadt haben
sie bei rücksichtslosem Einsatz ihrer Truppen Geländegewinn
erreicht.

Oestlich des Doiransees ist der Bahnhof Poroi nach Ver¬
treibung der Engländer wieder von uns besetzt worden.

Der erste Generalquartiermeifter : Ludendorfs.
Abendbericht des Großen Hauptquartiers.

Berlin,  19 . März , (Amtlich.) Im Somme - und
Oise-Gebiet mehrfach Gefechte unserer Sicherungen mit
englischen und französischen Strcifabteilungen.

Aus dem Osten ist nichts Besonderes gemeldet.
Westlich des Prespa -Sees , nördlich von Monastir sind

neue Angriffe der Franzosen gescheitert. .

Air ta>Hoipimriiemi»»jerrr Vermiete».
WTB , Wien,  19 . März . Amtlich wird verlautbart'

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Keine besonderen Ereignisie.

Italienischer Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front lebhafte Fliegertätigkeit

und zeitweilig lebhaftes Geschützfeuer. Im Etschtale wur¬
den mehrere Ortschaften durch ein feindliches Luftschiff mit
Bomben belegt. Südlich des Stilfser Jochs eroberte eine
unserer AlpineniDetachements die beherrschende Höhen¬
spitze der Hohen Schneid.

Südöstlicher Kriegsschauplatz.
Zwischen Ochrida- und Prespasee griffen die Franzosen

abermals vergeblich an.
Der Steüvertreter des Chefs des Generalstab«

»• Höfer,  Feldmarschalleutnant.

WTB . Sofia,  18 . März . Mazedonische Front . Am
Westufer des Prespasees wurden mehrere heftige Angriffe
des Feindes abgeschlagen. Oestlich des Prespasees bis zur
Straße Bitolia (Monastir )—Resna zerstreuten wir durch
Feuer feindliche Abteilungen , die gegen unsere Stellungen
nördlich von Bitolia vorrückten. Schwere Kämpfe fanden
während des ganzen Tages um den Besitz der Höhe 1248
statt. — Auf der übrigen Front lebhafte Artillerietätigkeit.
2 englische Kompagnien versuchten erfolglos , gegen eine
unserer Feldwachen auf dem nordöstlichen User des Doiran¬
sees vorzugehen.

Rumänische Front . Nichts von Bedeutung.

WTB . K o n st a n t i n o p e l , 18. März . Kaukafus-
sront . Im Abschnitt des linken Flügels führte eine unserer
Erkundungsabteilungen einen überraschenden Angriff ge¬
gen die feindliche Stellung aus . Ein feindliches Maschi¬
nengewehr wurde zerstört . Einige Soldaten wurden ge¬
fangen . Bon den übrigen Fronten kein wichtiges Ereignis.

Besetzung deutscher Niederlassungen.
3? o f t c r t>etm , 19. März . Reuter meldet aus Peking:

Mi ' Zustimmung des Konsularkorps besetzten die chinesi¬
sch? ' " " ?n die deutschen Niederlassungen in Tientsin.

Ren ' ?" meldet aus Schanghai : Die chinesischen Trup¬
pen r ^ <' die deutschen Kolonien in Hankau ohne
Zwistbenfall.
H?^ ^ 1 Ui auch die österr.-ungar . Interessen in China

G - 's , 19. März . Nach Pekinger diplomatischen Pa¬
riser Me d̂ nigen würde Holland nächst den deutschen auch
die österreichisch-ungarischen Interessen in China vertreten.
Der A' ' in h der Beziehungen zwischen Peking und Wien
stehe unmittelbar bevor.

Große Erfolge unserer U-Boote.
Berlin,  19 . März . (Amtliche Sonderdrahtmeldung .)

Neuerdings sind von unseren U-Booten im englischen Ka¬
nal , im Atlant .ik und der Nordsee insgesamt 116 000 Brut-
to-Register-Tonnen versenkt worden.

Unter anderen befanden sich nach den bisher eingegan¬
genen ausführlichen Meldungen der U-Boote unter den ver¬
senkten Schiffen der englische bewaffnete Dampfer „Cou-
naught " (2668 Tonnen ), eine englische unbekannte be¬
waffnete Bark von 1200 Tonnen , die englischen Segler
„Adeleide", „Maclean ", „Abasa ", „Gazella " und „Uto-
pra", die englischen Fischdampfer „Nord Kap " und „H. In¬
gram " ; ferner zwei unbekannte englische Dampfer von et¬
wa 5000 und 9500 Tonnen;

. der italienische Dampfer „Cavour " mit 1929 To ., so¬
wie ein unbekannter italienischer Dampfer von etwa 3000
Tonnen;

der belgischen Dampfer „Haimout ".
der russische Segler „St . Theodor ", ein großer unbe¬

kannter Tankdampfer von etwa 6000 Tonnen und ein un¬
bekannter Frachtdampfer von etwa 5000 Tonnen;

der spanische Dampfer „Grazia " mit 3129 Tonnen;
der griechische Dampfer „Thodorofspangalas " mit 2838

Tonnen;
die norwegischen Dampfer „Storaas ", „Davangerlars-

forstemaes ", „Thodefagelund " und der norwegische Sealer
„Hermes ". ^ '

Der Chef des Admiralstabes der Marine.

Der Rücktritt des Kabinetts Briand.
WTB . Paris,  17 . März . (Havas .) Briand hat

dem Präsidenten Poincaree die Demission des Kabinetts
überreicht.

WTB . Paris,  18 . März . (Agence Havas .) Die
Minister traten gestern abend zusammen. Briand erstattete
Bericht über die Beratungen , die er über die Bedingungen
abgehalten habe, unter denen das Kabinett vervollständigt
werden könnte. Der Ministerrat war der Ansicht, daß es
die Umstände erheischten, Poincaree jede Freiheit zu lassen,
so über die Lage zu entscheiden, wie er es für die Interessen
der nationalen Verteidigung am besten halte . Infolgedessen
überreichte Briand Poincaree den Rücktritt des Kabinetts.

WTB . Paris,  18 . März . Wie „Petit Parisien"
meldet, entschloß sich Briand zur Demission, nachdem Pain-
leve und dann Noulens abgelehnt hatten das Kriegsministe¬
rium zu übernehmen.

Die französische Kabinettskrise.
WTB . Paris, 19. März . Präsident Poincareee be¬

ratschlagte am Vormittag mit Deschanel und Dobost und
darauf mit Briand über die Ministerkrise . Deschanel lehnte
das Ersuchen Poincarees ab, ein Kabinett zu bilden, weil er
es für seine Pflicht halte , ans seinem ihm von den Ver¬
tretern des Landes anvertrauten Posten zu bleiben. Dar¬
auf ersuchte Poincaree Ribot , ein Kabinett der patriotischen
Vereinigung zu bilden . Ribot behält sich seine Antwort
vor , bis er sich mit mehreren Parlamentsmitgliedern habe
besprechen können.

Fürstentum Mesopotamien.
Genf,  19 . März . (T .-U.-Tel .) Dem „Journal de

Geneve" wird gemeldet: England beabsichtige ein Fürsten¬
tum Mesopotamien unter englischer Oberhoheit mit Bag¬
dad als Hauptstadt zu errichten. Zum Fürsten des neuen
arabischen Reiches sei Ahmed Fuad , der Bruder des ägyp¬
tischen Sultans , auserwählt.

Erkrankung des Zarensohnes.
WTB . B e r n , 19. März . Den Lyoner Blättern wird

aus Petersburg gemeldet: Der Zarewitsch, der sich in Zars¬
koje Selo befindet, erkrankte an Masern mit hohem Fieber.

Aus Saulaus wird Paulus.
Berlin,  19 . März . Der „Lok.-Anz." meldet aus

dem Haag ! Aus Petersburg wird berichtet: Großfürst Nico¬
lai Nicolajewitsch ( !) habe befohlen, alle politischen Gefan¬
genen zu befreien.

Die Umwälzung in Rußland.
WTB . B e r l i n , 19. März . Die Städte Odessa, Tif¬

lis und Jekaterinoslaw sowie beinahe ganz Sibirien hätten
sich der neuen Regierung angeschlossen. In Kiew sei die
Nachricht von den Petersburger Vorfällen mit Ermächtig¬
ung des Generals Frussilow bekanntgegeben worden.

Die neue Regierung hat den Winterpalast als National¬
eigentum erklärt und beabsichtigt, ihn zum Sitz der konsti¬
tuierenden Versammlung zu machen.

3000 Blutopfer in Petersburg.
WTB . Kopenhagen, ! !). März . „Politiken " mel¬

det : Bei den Unruhen in Petersburg seien rund 3000 Per¬
sonen getötet und ebenso viel verwundet worden.

Eine sozialistische Nebenregieung.
W i e n , 19. März . (Tel . Ktr . Bln .> Das Neue Wie- j

ner Tagbl ." berichtet aus Christiania : Im Ostrowo bei Pe - ?
tersburg haben die Sozialisten eine zweite unabhängige Re- !
gierung gebildet.

lands und einige Films über „Im Reiche des Geldes " wer¬
den zur Vorführung kommen. Dem Vortrag lehnt sich eine
Besprechung der jetzt aufliegenden 6. Kriegsanleihe an.

) !( Hinweis!  In der Bekanntmachung über die
Bestimmungen für Mühlen in Nr . 65 sind von amtlicher
Seite einige Fehler unterlaufen und werden diese in der
heutigen Nummer berichtigt. Im Satz 1 muß es heißen:
Der Selbstversorger hat zu beanspruchen für 100 Kg. Rog¬
gen 94 Kg. Roggenmehl und 3 Kg. Abfälle; für 100 Kg.
Weizen 94 Kg. Weizenmehl und 3 Kg. Abfälle.

: : H a u s v e r ka u s. Bei dem gestrigen Zuschlag der
Versteigerung des Hauses der Erben Ernst Maaß in der
Burgstraße blieb Herr Wilh . Frank mit 15 700 M Höchst¬
bietender . Der 30 Ruten große Obstgarten steigerte Herr
Obsthändler Mart . Bang zu 3820 M.

^Vorsicht — Gänsediebe . Einer hiesigen Familie
sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei schwere
Gänse, .die fleißige Eierleger sind, aus dem Stalle gestohlen
worden.

: : Lohnzulage  für Eisenbahnarbeiter . Wie wir
hören , ist sämtlichen Eisenbahnarbeitern und -Handwerkern
der preußisch-hessischen Eisenbahngemeinschaft eine Lohnzn-
lage von 25 Proz . ihres Tageslohnes bewilligt worden , die
vom 1. Februar ab nachbezahlt werden soll. Diese Lohn¬
zulage hat mit der seitherigen Kriegsteuerungszulage nichts
zu tun.

!! H i n w e i s . Am 20. März ist eine Bekanntmachung
in Kraft getreten , durch die die bisherige Bekanntmachung
betreffend Höchstpreise für Eichenrinde, Fichtenrinde und
zur Gerbstofsgewinnung geeignetes Kastanienholz vom 15.
Februar 1916 aufgehoben worden ist und gleichzeitig an¬
dere Höchstpreise für die genannten Gegenstände angeordnet
werden . Die neue Bekanntmachung unterscheidet sich in
wesentlichen Punkten von den bisherigen Bestimmungen.
Die Höchstpreise für Eichenrinde sind nach dem Alter und
diejenigen für das Holz der zahmen Kastanie nach der Stär¬
ke abgestuft. Alle Preise sind frei Eisenbahnwagen oder
Schiff der Verladestation oder, falls die Anlieferung durch
Fuhrwerk erfolgt , frei Lager des Käufers berechnet. Für
den Fall , daß der Verkauf frei Abfuhrplatz amGewinnungS-
ort erfolgt , sind bestimmte Abschläge von den Höchstpreise«
festgesetzt, lieber die Feststellung der Menge der verkauf¬
ten Ware , sowie über sonstige Vertrags - und Zahlungsbe¬
dingungen sind eine größere Anzahl Einzelbestimmungen
getroffen worden . Außerdem wird jeder Käufer zur Führ¬
ung eines Lagerbuches verpflichtet. Der Wortlaut der Be¬
kanntmachung wird in der üblichen Weise durch Anschlag
und Abdruck in den amtlichen Tageszeitungen veröffentlicht
und ist bei den Landratsämtern , Bürgermeister -Aemtern «.
Polizeibehörden einzusehen.

§§ Zur Warnung!  Für das Beiseiteschaffen n«d
Verheimlichen von 5 Sack Brotgetreide , sowie 4 Sack
Futtergetreide und wegen tätlicher Bedrohung von Beam¬
ten, welche die Bestände ermittelten , erhielt ein Getreidebe¬
sitzer in Hochheim von dem zuständigen Schöffengericht dort-
selbst, eine Geldstrafe von 215 Mark . Außerdem wurde
über denselben für sein unpatriotisches Verhalten und sei«e
deutschfeindlicheAusdrucksweise: „Ich wollt , die Russe und
die Franzose käme rein und täte alles kaput Hage", eine Ge¬
fängnisstrafe von 10 Tagen verhängt . — Einem Mühlen¬
besitzer in Wicker, welcher 102 Zentner Brotgetreide in
seine Mühle ohne Genehmigung des KommunalverbandeS
ausgenommen hatte , sind von derselben Stelle 400 Mark
Strafe auferlegt worden mit der Androhung , daß bei wie¬
derholten Vergehen für ihn nur die Freiheitsstrafe in Be¬
tracht kommen würde . Das Getreide und zum Teil fertig¬
gestellte Mehl wurde durch rechtzeitiges Einschreiten des
Revisionsbeamten der Einzelverteilung entzogen und zur
allgemeinen rechtsmäßigen Versorgung in die Kreisbestän¬
de übernommen . Der Erlös kommt der Staatskasse zugute.
— Einem Bäcker aus Flörsheim , welcher ebenfalls nicht
wußte, mit seinen eigenen Beständen den Vorschriften ge°
mäß in der schweren Zeit hauszuhalten , wurde eine Strafe
von 50 Mark zuerkannt . Diese Exempel dürften für an¬
dere Getreidebesitzer eine Warnung sein.

Die portugiesische Kolonie Makao an Japan verkauft?
H a a g , 19. März . (Tel . Ktr . Bln .) Ein Blatt in

Oporto meldet, daß Portugal seine Kolonie Makao in Süd¬
china an Japan verkauft habe.

Amerikanische Landungstruppen besetzen Santiago de Cuba
WTB . Havanna,  19 . März . Meldung der Agence

Havas : Nachdem die Aufständischen Santiago de Cuba ver¬
lassen hatten , um das offene Land aufzusuchen, besetzten
Landungskompagnien der im Hafen ankernden amerikani¬
schen Schiffe sogleich die Stadt . Die cubanische Regierung
macht bekannt, daß die Stadt jetzt in ihrer Hand sei.

Neuer Bürgerkrieg in Mexiko.
Basel,  19 . März . Nach einer Havasmeldung aus

Paris berichtet der „Herald " aus Newyork:
. Es geht das Gerücht in El Paso , daß sich der Kriegs-

Mlnister von Mexiko, General Obregon, an die Spitze der
Evolutionären Bewegung gegen Carranza stellen werde.
Er habe die Mitarbeit Villas , Zapatas und Felix Diaz
zugesichert erhalten.

$»$ AM M Kreis.
Oberlahnstein , den 20. März.

: : Vortrag.  Wie eine heute erscheinende Anzeige
besagt, findet am Freitag , den 23. d. M . abends 8*4 Uhr
int Saale der Marksburg ein Vortrag über „Deutschlands
Wirtschaftskräfte " statt . Der Vortrag wird von Lichtbil¬
dern begleitet sein, auchBilder über die Finanzkraft Deutsch¬

Niederlahnstein , den 20. März.
j (0 Kriegsanleihezeichn  u ng!  Die Aktien-
\ Gesellschaft der Löhnberger Mühle hat sich an der Zeichnun,
i der 6. Kriegsanleihe mit 200 000 J(  beteiligt.
1 (!) Kriegsanleihe - Versicherung.  Um die

hauptsächlich kleineren und kleinsten Zeichnungen im Rah¬
men des ihr zustehenden Wirkungskreises noch mehr al«
bisher zu fördern , hat die Nassauische Landesbank in Ver-
brndung mit der Nassauischen Lebensversicherungsanstalt
eine neue Maßnahme , die Kriegsanleihe -Versicherung ein¬
geführt . Diese Einrichtung ermöglicht es jedem Gesunden
ohne augenblicklicheMehraufwendung seine Anleihebezeich¬
nung auf den 5fachen Betrag zu steigern. Wie aus den Pro¬
spekten zu entnehmen ist, hätte z. B . ein 33jähriger Zeich¬
ner , der 1000 Jt  Kriegsanleihe zeichnen will , jetzt nur ein¬
malig 196 M — ein Fünftel des aufzuwendenden Kauf¬
geldes einzuzahlen und vierteljährlich bis zu seinem Tode
längstens jedoch 12 Jahre lang , eine Zahlung von Ji  13,50
ju leisten. Diese Möglichkeit, im Laufe von längstens 12
^zahren d̂ie der Zeichnung entsprechende Summe allmählich
zu entrichten, während sie sonst in einigen Monaten aufge¬
bracht werde muß , wird für viele einen mächtigen Anreiz
zur Zeichnung bilden . Das ist aber nicht der einzige Vor¬
teil der Anleihe-Versicherung. Die Stärke des ganzen
Versicherungsplanes besteht vielmehr darin , daß der beab¬
sichtigte Zweck, sich oder seinen Hinterbliebenen den Besitz
der Anleihe zu sichern, auf jeden Fall erreicht wird , einerlei
ob der Zeichner den Ablauf der 12 Jahre erlebt oder nicht.
Bei vorzeitigem Ableben des Zeichners nach Ablauf der be¬
dingungsgemäßen Wartezeit von einem Jahre (im Todes¬
fälle während des ersten Jahres wird nur ein entsprechend
kleinerer Teil der versicherten Leistung fällig) fallen näm-
.,ch aue weiteren Zahlungen weg und den Hinterblebenen
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wird die volle ursprünglich gezeichnete Anlehe ausgehän¬
digt . Die höchste zulässige Zeichnungssumme ist auf M
2500 festgesetzt. Eine ärztliche Untersuchung ist nicht erfor-
derlich. Älles Weitere ist aus dem Prospekt und den desbe¬
züglichen für den Zeichner sehr günstigen Bedingungen , die
jedem Jnteresienten zur Verfügung stehen, ersichtlich. Aus¬
kunft erteilen sämtliche Stellen der Nassauischen Landes¬
bank, Sparkaffe und Lebensversicherungsanstalt , ferner die
Vertreter dieser Anstalt sowie die sämtlichen Sparkaffen u.
Genossenschaften im Regierungsbezirk Wiesbaden.

Braubach , den 20 . März.
!! Zur 6. Kriegsanleihe  beschloß der Militär¬

verein in seiner Hauptversammlung am Sonntag 500 Ji
aus seinem Vereinsvermögen zu zeichnen. Die Vorstands¬
ämter verblieben in Händen der vorjährig gewählten Mit¬
glieder.

g Camp,  19 . März . Leichenländung. Am 15. März
wurde hier im Rhein eine weibliche Leiche gelandet , die un¬
gefähr 6 Wochen im Wasser gelegen haben kann. Die Leiche
trug einen Trauring mit dem Zeichen H. K. 3. 12. 97 und
eine Brosche mit dem ausgeprägten Bildnis St . Georg . Die
Tote war von kräftigem Körperbau und war ungefähr 45
Jahre alt Bis jetzt konnte ihre Persönlichkeit nicht festge¬
stellt werden.

t St . Goarshausen,  20 . März . In dem Kon¬
kursverfahren über den Nachlaß des Schneidermeisters Jos.
Kern in St . Goarshausen wird zur Beschlußfaffung über
den freihändigen Verkauf des Hausgrundstückes Termin zur
Gläubigerversammlung auf den 24. März 1917, vormit - !
tags 10 Uhr anberaumt.

a Nastätten,  19 . März . General -Versammlung
Der Vorschuß- und Kredit -Verein Nastätten hält am
Sonntag , den 25. März nachmittags 3 Uhr im Hotei. Gun¬
trum seine ordentliche General -Versammlung ab. Auf der
Tagesordnung stehen: 1. Bericht des Vorstandes über das
Geschäftsjahr 1916. 2. Bericht des Aufsichtsrats über die
Prüfung der Jahresrechnung und Antrag auf Entlastung
des Vorstandes und Aufsichtsrates . 3 . Genehmigung der
Bilanz und Beschlußfaffung über die Verwendung des
Reingewinnes . 4. Bericht des Aufsichtsrates über die am
4. und5. November 1916 durch den Verbandsrevisor Sei-
bert zu Wiesbaden vorgenommene gesetzliche Revision . 5.
Wahl von zwei Aufsichtsratsmitgliedern an Stelle der aus-
fcheidendn Herrn Jak . Hehner und Friedr . Gerheim . 6.
Allgemeine Besprechungen.

<1 N a st ä t t e n , 20. März . Zwecks Aufhebung der
Gemeinschaft soll am 11. Mai 1917 nachmittags 3 Uhr das
dem Friseur Kern und «dessen Ehefrau eingetragene Grund¬
stück bestehend aus Wohnhaus mit Hofraum 0,28 Aar groß,
Hausgarten 0,48 Aar groß, Stall 0,17 Aar , Hauptstraße
Haus Nr . 41, 0,52 Aar , Scheune Hauptstraße 0,75 Aar

"groß, versteigert werden.

das macht i
hier und da
schon aus Amerika

schweren Kummer — er schreit nach Hilfe
weh, mein Geschäft geht pleite — da kam

der Freund , der hilfsbereite.
Gefunden war ja bald ein Grund — wie Wilson ihn

verlangte - u: d schon als Elften in dem Bund — begrüßt
ihn die Entente . — Doch kaum schlug man den Elften
breit — zum Kriege bis aufs Meffer — spricht England mit
Verschlagenheit — ein Zwölfbund wär noch bester!

Und wieder reiste hin und her — mit argem Sinn der
Brite — so kam er auch von ohngefähr — ins große Reich
der Mitte . — Denn in dem weiten Landgebiet — wo so
viel Menschen wohnen — da muß sich doch ein Werbelied —
wenn mans erhört , auch lohnen.

Er sprach: War nicht Britannia — der Welt die beste
Mütter ? — sie tritt euch wieder menschlich nah — sie
braucht Kanonenfutter ! — Der Chinamann nickt mit dem
Kopf — die Lage möglichst nutzend — drauf packt der
Brite ihn am Zopf — nun ist ja voll das Dutzend!

Der Krieg loht um den Erdenball — es gährt an allen
Plätzen — John Bull versucht noch überall — die Völker
aufzuhetzen. — Noch setzt er alle Hebel an — noch lügt er
wie kein Zweiter — doch auch der zopfge Chinamann —
reißt ihn nicht raus ! E r n st H e i t e r.

Der Große Kriegsatlas 1917 ist soeben erschienen.
Diese neueste Kartenzusamenstellung enthält zwanzig drei¬
farbige Karten von allen Kriegsschauplätzen. Die Maß¬
stäbe sind sehr groß, die Beschriftung ist reichhaltig und die
Kartenbilder zeichnen sich durch Klarheit und Genauigkeit
aus . Daß das brauchbare Merkchen noch in Taschenformat
dauerhaft gebunden ist, läßt es in der Handhabung als sehr
praktisch erscheinen. Der „Große Kriegsatlas 1917" ist
lurch unsere Geschäftsstelle zum Preise von 2 Mark zu be¬
ziehen.

Bcrimfchttt.
* Biebrich,  19 . März . Eine hiesige Frau wurde

wegen Betrugs angezeigt, weil sie bei dem Empfang des
Lebensmittelbuches unwahre Angaben gemacht hatte . Sie
hatte seither für 12 Erwachsene und ein Kind Lebensmittel
bezogen, während sie in Wirklichkeit nach der jetzigen Fest
stellung nur für fünf Personen Lebensmittel zu erhalten
hatte.

* Griesheim  a . M ., 19. März . Durch den Krieg
ist die Arbeiterfamilie Ruppel schwer heimgesucht worden.
Zwei Söhne haben den Heldentod fürs Vaterland erlitten,
und einer hat das Augenlicht völlig verloren ; dazu steht der
Vater zurzeit noch im Felde . — Ein ebenfalls trauriges
Geschick hat die Witwe Nöll betroffen, der drei Söhne ge
fallen sind. Der vierte Sohn , der schwer verwundet war
steht noch im Felde.

* C o b l e n z , 19. März . Auflauf von Lebensmitteln
Der Landkreis beabsichtigt, eine Anzahl Händler anzustel-
ken, die alle Lebensmittel im Landkreise aufkaufen, die der
Landwirt über seinen eigenen Bedarf abgeben kann. Die
Ernährungsschwierigkeiten weisen darauf hin , sämtliche
irgendwie erreichbaren Nahrungsmittel dem bedürftigen
Verbraucher zuzuführen . Der Landwirt soll eine voll aus¬
reichende Bezahlung seines Erzeugniffes bekommen, und
«uch der Händler seinen durchaus angemeffenen Gewinn
erhalten . Ueberhaupt sollen alle Bedingungen so gestellt
werden , daß das geschäftliche Jntereffe aller Teile voll be¬
friedigt wird.

i Der 76. Feldbergturntag
bestimmte, daß in diesem Jahre das Feldbergfest am 29
Juli stattfindeu soll. Als Festbeitrag werden von jedem
Turner 1,50 M erhoben . Als Art der Hebungen wurden
festgesetzt: Laufen über 100 Meter , Weitspringen ohne
Brett , Kugelstoßen, 5 Kilo für die untere Stufe , 10 Kilo
für die Oberstufe. Pflichtübungen . Es wird in zwei Stu¬
fen geturnt . Die Mannschaftskämpfe um das Wölfinger
Horn und das Jahnschild sollen ausgeschrieben werden?

Zkitzmiße Brirschimie».
Der Zwölfte.

Der Krieg umloht den Erdenball — es gährt an allen
Plätzen — John Bull versucht noch überall — die Leute
aufzuhetzen — er sendet über Land und Meer — die wer
benden Agenten — die bitten freundlich um Gehör — für
die Entente -Enten!

Es zog bisher der Zehnverband — den Kürzern in Ge
fechte— zu eisern war der Widerstand — der tapern Mit
telmächte. — Nun sucht der Brit hineinzuziehn — aufs
^keue frische Kräfte — daß wiever Andere  für ihn — be
sorgen die Geschäfte.

Auch stört der neue U-Boot -Krieg — dem Jnselvolk
den Schlummer — man hofft vergeblich auf den Sieg —

Wer Kehle Kriegsanleihe zeichnet, Hilst unfern Feinden.

HiferslMm 75 Gr., SeatJIeiMMje»so Gr.,
uro Person werden Mittwoch , den 21 März , von nach-
mivags 2 Uhr ab auf Nr . 37 verkauft.

Oberlahnstein, den 20 . März 1917.
Der Magistr»».

An hie 3np&zn
MderlaWei».

Wie im veraangenen Jahre , so sollen auch in diesem
!Jahre auf Veranlassung dds Kriegsministeriums Wettkämpfe
im Wehrturuen für die militärischen Jugendabteilungen statt-

Ifinden mit der Abänderung, daß die Ausscheidungs- und
!Eudkämpfe im Kreise ausgetragen werden.

Damit nun nicht wie im vergangenen Jahre die Stadt
Niederlahnstein sich mit ihren Jungmannen wegen geringer
Beteiligung an den Wettkämpfen nicht beteiligt , ergeht an
jeden rüstigen Jüngling die dringendste Bitte, es als seine
vornehmste ernste Pflicht zu betrachten, diese Uebungen, welche
als Vorschule für die demnächst dem Vaterlande gegenüber
zu übernehmenden Pflichten dienen, nicht fern zu bleiben.

Zur Neuordnung der Jugendkompagnie Nr . 100 werden
daher alle Jugendliche gleichgültig ob bereits Jungmann

[ober nicht zu
Mittwoch, de» 21. März1. 3s.

«deidr» llljr
!auf das Rathaus — Stadtverordnetensaal — zum Erscheinen
êingeladen. Keiner darf fehlen.

Niederlahnstei« , den 16. März 1917.
Nody , Giefe,

Bürgermeister Führer_

Zur Durchführung des Gesetzes über den vater¬
ländischen Hilfsdienst vom 5. Dezember 1916 müssen
ich alle Personen, welche in der Zeit vom 5. Dezember
1856 bis zum 1. August 1869 geboren sind zur Hilfs¬
dienst-Stammrolle anmelden

Nicht in Frage kommen Personen, welche bei Behörden,
behördlichen Einrichtungen, in der Kriegsindustrie, in der
Land- oder Forstwirtschaft, in der Krankenpflege, in kriegs¬
wirtschaftlichen Organisationen jeder Art oder in sonstigen
Berufen oder Betrieben, die für die Zwecke der Kriegführung
oder der Volksversorgung unmittelbar oder mittelbar Be¬
deutung haben, beschäftigt sind, soweit die Zahl dieser
Personen das Bedürfnis nicht übersteigt.
Meldung:  Rai haus Zimmer 5 bis zum 22 . März 1917

Oberlahnstein , den 19. März 1917.
Der Mnzistrar.

klelfckkarlen-llvsgabe.
Donnerstag , den 22. ds. Mts .,

vormittags von S —12 Uhr : Buchstabe A bis K;
nachmittags , 3 —6 »» Buchstabe L bis I,
unter Vorlage der Lebensmittel- und alten Stammkarte.

Die Karten der Hausschlachtungen sind bei Polizei¬
sergeant H offmann  umzutauschen.

Oberlahnstein, den 20 März 19 !7.
Der Blrzermeifter.

övkker

Bei unfern Wegzüge nach Cöln-DellbrM sage«
Imir Fremden mir Bekannten ein

herzliche s Lebewohl,
Gottfried Mljoss md Sri« «et. Del»«.

Zeichnungen
Ms die8. Kriegsanleihe

| we i m entgegengenommen

MederliWemer Spm- »«dS»rlc-e«sd«fse»-
Berei» MdaMHü».

ISteaagraphie.
Bnchsnhmg,
Schreibmaschine. «m»

[lehrt gründlich
Franz Hesse, 6fm.Bücher-Revisor und

gepr. Lehrer der Stenographie,
Eoblenz.  Hohenzollernstr. 9d Cohlenz.

System Gabeisderger oder
, Stolze- Schrey.

einfache, doppelte nnd
amelikanifche Art.

Ein WaggonStroh
| tttfft ein Bestellungen erbittet

Hochliraße 3
Daselbst sind Erbsenreiser zu

!haben

Schmich« Geselle
«d Lehrliog

l gesucht
Julius Müller

Burgstraße.

Sie Ausgabe der Fleisch- «nd Browne»
sür die nächsten 4 Wochen sinder statt im Stadtverordneten¬
sitzungssaale und zwar für die Buchstaben

G - K am Mittwoch , den 21. März 1917,
L—R am Donnerstag , den 22 . März 1917»
S - Z am Freitag , den 23 . März 1917,

vormittags von 9—12 Uhr.
Gleichzeitig findet die Erneuerung der Kundenlisten für

die Metzger statt und find diesbezüglicheWünsche bekannt¬
zugeben. Die angegebene Zeit ist genau einzuhalten und
werden keine Ausnahmen gemacht.

Niederlahnstein, den 19. März 1917.
Der Magistrat.

erhalten auf Nr 85 der Ledensmittekarte
mit 60 gr. auf den Kops die Buchstaben

R , S , Sch, Sp . T bei Benner,
St U, B W, Z bei Wiw . Pink.

Riederlahnsteiu , den 19. März 1917
Der Magistrat.

Ein gut erhaltenerKmdermM
l billig zu verkaufen.;

Näh . Hafrnftraße 4
"Gebrauchter kleiner vierräortgerHnndmgen

Näh. i. d. Ge-,u kaufen gesucht,
schäftsstelle.

Lnnsjnnge
für baldigen Eintritt gesucht.

Schröder& Stadelmann
ffi. m b H.

Gberlohnftri « a Rh.

Junge Dame, welche Ste¬
ll graphie, Schreibmaschine u.
Buchführung erlernt hat , suchtAastWstelle
per 1. April, am liebsten in
Oberlahnstein oder nähere Um¬
gebung. Gefl Offerten unter
H . K. an die Geschäftsstelle
des Malus erbeten.

Schöne freudliche

Ein Hahn
(von 2
H » h«

eindie Wahl) gegen
zu vertauschen.

Geschäftsstelle.Ääh

Hnlznersteigernng.
Sreitag, dm 2t. März h.  3$.

Vormittags 10 Uhr beginnend kommen aus den Stadt-
walddistrikien 4 6 Kuhloch. 26b Hieweg, 43 Hilberstiel, 44a
Altröder zur Versteigerung:

15 Lachen Stämme mit 15,18 km. (einzeln,
42 ., „ « 13,85 „ (im Ganzen),

181 Nadelholz „ „ 31,92 .. ( „ „ ),
46 „ (langen I.—3 Klaffe,

Zusammenkunft und Beginn ber Nr . 127 im Distrikt 5
Kvhtoch — oben auf der Höhe.

Braabach , den 19 .März 1917.
Der Magistrat.

Schöner & ft fl 1t (̂ «huhu-
junger U ij U Nasse)

l zu verkaufen . Näh . in der Ge¬
schäftsstelle der Zeitung.

1Sbnnbspelz
| verloren v Niederlahnstem Bahn¬
hof bis Pfaffendorf Pest gegen
Belehnung abzugeben

pftfftnbttf
Hermen " raße 34

Kleine Woynnng
za vermieten.

Ktankrnbrrg 5.

Pro».,Hüchel3»«ie
jjum Vlilchiusfahrc» gesucht.3*r»f Holl,

Tobten, , St . J . sefstratze t7.

an ruhige Leute, oder einzelne
Person zu vermieten.

Daselbst schon möblierte»
Zimmer zu vermieten.

Mareiner , Putzgeschäft
Adolphstraße 3i.

Wohnung
bestehend aus 3 Zimmer,
Küche, Mansarden , Keller,
elcCtr Licht, Benutzung ei¬
gens abzelrennten Gartens.

Ende April od später in 9t .»
Lahustein zu nerv ieten.
Zu erfragen in der Geschäfts¬
stelle.

Josef Hewel
Beerdiguugai rstitut

N .-Lahnstein . Knchgaffe 4.
— Lrauerdekoration —

Uebernahme ganzer Beerdigungen
Transporte nachu. von Auswmts
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Nr. L. 1/13. 17. K. R. A.,
betreffeud Höchstpreise für Eichenrinde. Fichtenrinde

«nd zur Gerbstoffgewinnuug geeignetes Kasiauienhotz.
Dom 20 . März 1917.

Nachstehende Bekanntmachungwird auf Grund des
Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851,
in Verbindung mit dem Gesetz vom 11. Dezember 1915
(Reichs-Gesetzbl S . 813) — in Bayern auf Grund der
Allerhöchsten Verordnung vom 31. Juli 1914 — des Ge¬
setzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914(Reichs-
Gesetzblatt <5 . 339), in der Fassung vom 17. Dezember
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516) und der Bekanntmachungen
über die Aenderungen dieses Gesetzes vom 21. Januar 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 25), vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesbl.S . 603) und vom 23. März 1916 (Reichs-Gesetzbl
S . 183), ferner der Bekanntmachung über Vorratserhebun¬
gen vom 2 Februar 1915 in Verbindung mit den Ergän-
zungsbekanntmachunaen vom 3 September 1915 und vom
21. Oktober 19>5 (Reichs-Gesetzbl, S 54. 549 und 684)
mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß
Zuwiderhandlungen nach den in der Anmerkung*) **) ab¬
gedruckten Bestimmungen bestraft werden, sofern nicht nach
den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind.
Auch kann dyr Betrieb des Hundelsgewerbes gemäß der
Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen
vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs-Gesetzbl. S.
803) untersagt werden.

i Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.
Von dieser Bekanntmachung betroffen werden

1. Eichenrinde,
2. Fichtenrinde,
3. Holz der zahmen Kastanie (soweit es zur

Gerbstoffgewinnung dient), ganz oder zerkl'inert.
§ 2 .

Höchstpreise.
1. Der Verkaufspreis für den Zentner (50 kg.) darf

höchstens betragen bei
a) E chenrinde:

im Aller bis zu 29 Jahren . 13.00 Mk.
im Alter von mehr als 20 bis zu 30 Jahren 10.00 Mk.
im Aller von mehr als 30 bis zu 40 Jahren . 7.00 Mk.

b) Fichtenrinde . 8.00 Mk.
c) Holz der zahmen Kastanie(soweit es

zur Gerbstoffgewinnung dien!)
von mindestens7 ein Zopfstärke. . 200 Ml.
von weniger als 7 qm  Zopfstärke . 1.50 Mk.

Diese Preise find frei Enenbahnwageu oder Schiff
der Verladestation oder, falls die Anlieferung durch
Fuhrwerk erfolgt, frei Lager des Käufers oder frei
Gerberei oder Lohmühle und für Barzahlung berechnet;
sie schließen bei Eichenrinde. die Kosten des Bündelns
ein.

2. Eriolgt der Ankauf frei Abfuhrplatz am Gewinnungs-
ort, so verringert sich der Höchstpreis

a) bei Eichenrinde und Fichrenrinde
um 1,50 Mk. für weniger als 5 km. Abfuhrstrecke,
um 2.50 Mk. für 5 bis 10 km Abfuhrstrecke
um 3.00 Mk. für mehr als 10 km Abfuhrstrecke

b) bei Kastanienholz
um 0 20 Mk. für weniger als 10 km Abfuhrstrecke
nm 0 30 Mk. für 10 und mehr km Abfuhrstrecke

Unler Abfuhrstrecke ist die Fahrstrecke zu verstehen,
die das Fuhrwerk vom Lagerplatz am Gewinnungsort
bis zum Bestimmungsort zurückzulegen hak, Kommen
für die Abfuhr mehrere Wege wahlweise tn Betracht,
so ist die Entfernung ans dem guten Fahrwege maß¬
gebend. Als Bestimmungsort gilt die nächste für den
Käufer in Betracht kommende Verladestaiion, sofern
nicht die unmittelbare Beförderung durch Fuhrwerk
zu seinem Lager oder zu der Lohmühle geringeer
Gesamtkosten ergibt.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird be¬
straft :

1. Wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
2. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auffor

dert , durch den die Höchstpreise überschritten werden , oder
sich zu einem solchen Vertrage erbietet;

3. wer einen Gegenstand der von einer Aufforderung (§§ 2„
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist, bei
seiteschafft, beschädigt oder zerstört ;

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde "zum Ver¬
kauf von Gegenständen , für die Höchstpreise festgesetzt sind,
nicht nachkommt;

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise festge¬
setzt find , den zuständigen Beamten gegenüber verheimlicht,

6. wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zuwiderhandelt.

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 oder
2 ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des BetragesS bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist oder

den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte ; über¬
steigt der Mindestbetrag zehntausend Mark , so ist auf ihn zu er¬
kennen. Im Falle mildernder Umstände kann die Geldstrafe bis
ans die Hälfte des Mindestbetrages ermäßigt werden.

In den Fällen der Nummer 1 und 2 kann neben der Strafe
«geordnet werden , daß die Berurleilung auf Kosten des Schul-

öffentlich bekannt zu machen ist ; auch kann neben Gefäng¬
nisstrafe apf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

•*) Wer vors ätzltch die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
»tssentlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Gefängnis bis zu ;6 Monaten oder mit Geldstrafe bis zu zehn¬
tausend Mark bestraft ; auch können Vorräte , die verschwiegen find
»n Urteil für dem Staat verfallen erklärt werden . Ebenso wird
bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebeneu Lagerbücher einzurichten
»der zu fuhren unterläßt.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt,
»der unrichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit
Geldstrafe bis zu 3 000 Mark oder im Unvermögensfalle mit Ge¬
fängnis bis zu 6 Monaten bestraft. Ebenso wird bestraft, wer
sabruissig die vorzeschrirbeuen Logerbüchrr ewzurichten oder zu
führen unterläßt.

3. Wird die Rinde auf dem Stamm verkauft, so sindl § 8.
von den unter Ziffer 1 angegebenen Verkaufspreisen Anfragen , Anträge . Ausnahmen,
außer den gemäß Ziffer 2 zu berechnenden Abzügen Alle Anfragen und Anträge, die diese Bekanntmachung
noch die notwendigen Kosten für Schälen und Büa- betreffen, sind an die Meldestelle für Leder und Lederroh-
deln abzuziehê. stoffe der Kriegs-Rohstoff-Abteilung, Berlin W 9, S3uba»

4. Für das Schneiden, Hacken und Brechen der Rinde pester Straße 11/12, zu richten. Die Entscheidung behält
darf nicht mehr als fünfzig Pfennig, für die Zer- sich der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshabervor.
kleinerung der Rinde zu Lohe nicht mehr als eine § 9.
Mark für den Zentner (50 kZ) hinzugeschlagen werden. Inkrafttreten.

5. Mischen der Rinde oder der Lohe lst nur mit Zu- Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. März 1917
stiwmung des Käufers gestattet. Die Preisfestsetzung in Kraft,
regelt sich dann nach dem Verhältnis der zur Mischung! Gleichzeitig wird die Bekanntmachung Nr. Ch, II. l ./l.
gelangten Sorten. 16 K R A., betreffend Höchstpreise für Eichenrinde, Fich-

Der Höchstpreis versteht sich für trockene, gesunde, ge- tenrinde und zur Gerbstoffgewinnung geeignetes Kastanien-
schälte, nicht durch Feuchtigkeit oder ähnliche ©irtflüffeJ vom 15. Februar 1916 aufgehoben,
beschädigte Rinde und für gesundes Holz. Für Ware ge
ringerer Güte muß der Preis entsprechend niedriger sein
zur Vermeidung der durch die Bekanntmachung gegen über¬
mäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 (Reichsgesetzblatt
S . 467) in Verbindung mit der Bekanntmachung, betreffend
Ergänzung dieser Bekanntmachung vom 22. August 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 514), vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603) und 23. März 1916 (Reichs Gesetzbl.
S . 183) angedrohten Strafen.

8 3.
Mengenfeststellung, Vertrags - und Zahlungs-

bedingungen.
1. Das Gewicht der Rinde, der Lohe oder des Kasta-

uienholzxs ist durch Wiegen festzustellen. Das Ge¬
wicht der Decken, Stangen und anderen Verladege¬
rätes ist getrennt sestzustellen und abzuziehen.
a) Erfolgt die Versendung mit der Eisenbahn, so ist!

der Wagen auf der Verladestation vor und nach
dem Beladen zu wiegen; hat die Verladestation
keine Eisenbahnwagen, so haben die Wiegungen auf |
einer anderen Station zu erfolgen.

b) Erfolgt die Versendung zum Lager, zur Lohmühle
oder zur Gerberei durch Fuhrwerk, so ist das Ge¬
wicht am Orte der Ablieferung durch Wiegen des
Wagens vor und nach dem Entladen auf einer
geeichten Wage festzustellen.

Frankfurt (Main), den 20. März 1917.
Stellv. Generalkommando 18. Armeekorps.

Eoblenz , den 20. März 1917.
Kommandantur der Festung Coblenz-Ehrenbreitftri«.

Mtifche höhere Mädcheuflhule
OberlMstei«.

Die Anmeldung von Schülerinnen (auch Schülern für
die Vorschule zum Gymnasium) wird bis 1. April täglich,
außer Sonntags von 10—12 Uhr vormittags und Mittwoch
und Sonnabend von 3—4 Uhr nachmittags im Schulgebäude,
Hafenstraße1, Zimmer Nr. 1 entgegengenommen.

Bei der Anmeldung sind Geburts- und Impfschein,
bezw. das letzte Schulzeugnis oorzulegen.

Das Schulgeld beträgt für
KlaffeX—VIII 15 Mk. vierteljährlich.

„ VII—II 20 Mk. „
Ritterfeld » Schulvorsteherin.«

MM Sberlnhnsteill
Ging. Gen. mitu«b. Haftpflicht.

Da zufolge8 36 der Statuten, die gestrige Versamm-
°> d.m R -ff. rw.g-. fo | 'uir ir "> «*» b. ,« W ' » °- d-n, . g M

ist das Gewicht am Orte der Verladung in das § 48  Statuten eine zweite

Än ? “fei"" öeneralversammlung
2. Erfüllungsort ' ist bei Verkäufen gemäß § 2 Ziffer 1 llllf Mittwoch, btU  28 . MSkZ dö. 3S . MlldS 8'/- W

der Ort der Ablieferung, (Eisenbahn oder Schiff; bei im Hotel Weiland berufen, wozu wir hiermit zu recht
Anfuhr durch Fuhrwerk das Lager des Käufers odê | zahlreichem Besuche unsere Mitglieder einladen.

Oberlahnstein , den 19. März 1917.
Der Borstülld:

H . Keßler P . Butz.

der Gerberei oder Lohmüdle) ; bei Verkäufen gemäß!
§ 2 Ziffer 2 der Abfuhrplatz am Gewinnungsort.

Bei Verkäufen von Rinde (ganz oder zerkleinert)
gemäß § 2 Ziffer 2 hat der Verkäufer bis zur Ab¬
fuhr, längstens bis zum Ablauf des 60. Tages nach
der Uebernahme, für pflegliche Behandlung und fach
gemäße Aufbewahrung zu sorgen und die Gefahr für
Verschlechterungdurch nicht pflegliche Behandlung und
nicht unsachgemäße Aufbewahrung zu tragen, es sei
denn, daß er dem Käufer eine schuldhafte Verzöger¬
ung der Abfuhr nachweist.
Neben den Höchstpreisen gürfen angerechnet werden: !

All die Gikwohuer
■Oberlahnstetns!

Am freifag , den 23. üs. M s., abends 87« Uhr,
a) die reinen Frachtkosten notwendiger VersendungI findet im Saale Zur Marx bürg"  dahier ein von Licht-

mit der Bahn oder auf dem Wasser sowie die not- bildern begleiteter Vortrag über
wendigen Kosten des in diesem Paragraphen vor- [
geschriebenen Wiegens;

b) Zinsen bei Stundung des Kaufpreises. Ist derl
Kaufpreis gestundet worden, so dürfen bis zu zwei statt. Im Anschluß daran:

BeWchmg der sechste»KnezMeihe.
4. Jeder Verkäufer ist verpflichtet, dem Käufer der von Der Besuch des zeitgewägen Vortrags ist vaierländische

dieser Bekanntmachungbetroffenen Gegenstände auf Pflicht für Männer und Frauen.

DeiltschMs Mtfchgstskröste

dessen Verlangen bei Ablieferung eine schriftliche Auf
stellung über die von ihm gemäß § 2 und § 3 Ziffer
1 und 4 berechneten Preise und Unkosten auszuhändigen.

Diese Bestimmung gilt nicht für Verkäufe der Ver¬
teilung»stelle(Kriegsleder Aktiengesellschaft).

8 4.
Verpflichtung zur Führung von Lagerbüchern.

Jeder Käufer der von dieser Bekanntmachung betroffe
nen Gegenstänoe ist zur Führung eines Lagerbuches ver¬
pflichtet. aus welchem der Tag des Einkaufs, Name und
Wohnsitz des Lieferers, Art, Menge und Einkaufspreis,
der Tag des Verkaufs. Name und Wohnsitz des Käufers,
Art, Menge und Verkaufspreis ersichtlich sein muß.

Personen oder Firmen, von denen die von dieser Be¬
kanntmachung betroffenen Gegenstände für fremde Rechnung
eingelagert oder verarbeitet werden, zum Beispiel auch im
Lohn arbeitende Lohmühien oder Extraklfabriken, sind eben¬
falls zur Führung eines Lagerbuches verpflichtet. Aus dem
Lagerbuch muß Name und Wohnsitz des Eigentümers der
Ware sowie deren Menge und Art und der Tag ihres
Eingangs ersichtlich sein.

8 b.
Zurückhalte« von Vorräten.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist sofortige Enteig¬
nung zu gewärtigen, vorbehaltlich der dafür angedrohten
Strafen.

§ 0
Meldepflicht

Die KriegS-Rohstoff-Adkeilung(Meldestelle für Leder
und Lederrohstoffe, Berlin IV 9. Budapester Straße 11/12)
des Kriegsamts deS Königl. Preuß . Kriegsministeriums
kann Bestandsmeldungen über die von der Bekanntmachung
betroffenen Gegenstände verlangen.

8 7-
Ausnahme».

Die Kriegsleder Aktiengesellschaft darf beim Verkauf
der von dieser Bekanntmachung betroffenen Gegenstände die
durch tz 2 und 3 festgesetzten Preise überschreiten.
_!-

Anmerkung:  Andere als die unter Ziffer 3 aufgeführten
Kosten dürfen also nnr insoweit angerechnct veren, als der Ver¬
kaufspreis bei ihrer Hinzurechnung den Höchstpreis nicht überschreitet.

1 Der Umsatzsternpel ist im Höchstpreis einbegriffen.

Oberlahnstein , den 19. März 1917.

Tider- t Anzeige.
Heute starb nach kurzem Krankenlager meine liebe

Schwester , unsere gute Tante , die3«»gsM Margarethe Wagaer.
Dieselbe war geboren zu Dorchheim (Amt Hadamarl

und starb gestern zu Niederlahnstein versehen mit den
hl . Sterbesakramenten , im Alter von 82 Jahren.

Dorchheim . MrderlahnKei « , Frankfurt « . M .,
den 19. März 1917.

Die ttlmerndell  HmteMebMll.
Die Beerdigung findet Mittwoch  nachmittag 4 llhr

von Emferstraße 30 aus statt ; die Exequien werden
Donnerstag , morgens 7 '/« Uhr, in der St . Barbarakirche
abgehalten.

1*23 Daitftfagnng.
Für die so überaus liebevolle Teilnahme bei der

Beerdigung und Trauerfeier unserer lieben Mutter,
Schwiegermutter . Großmutter unv Tante , der Frau

Mwe. finna Maria klein
geb Abt

sagen wir allen lieben Freunden und Bekannten unfern
herzlichsten Dank

Cot « und Aiehrrlahnktel « , den 20 . März 1917.
Die trauernden Hinterbliebenen.

liickkiger öeizer
sofort gesucht.

fityttögcr Mühle, Mherlshiftei».
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